
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

n -9234,ier B:--ll"",en lU den StenC'''''~~hisch~_~_~!~tn~~nen 
des Nationalrates XYlll. Gesetzgebungsperiode 

7223/1-Pr 1/92 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 3397/J-NR/1992 

336A i i-\''': 

1992 -09- 11 
zu 33'1} I,' 

Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Kiss und Kollegen haben 

an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend Zurück­

ziehung der Berufung gegen das Urteil gegen ~en-ehemaligen 

Landeshauptmann des Burgenlandes, gerichte~,~nd folgende 

Fragen gestellt: 

"l. Ist es richtig, daß die Staatsanwaltschaft Wien ange­

wiesen wurde, über den Inhalt der beabsiChtigten Aus­
führung der Berufung gegen das freisprechende Urteil 

zu berichten? 

2. Wenn ja, von wann stammt diese Weisung, von wem ging 

sie aus und wie ist ihr Inhalt? 
3. Wie lautete der Bericht der Staatsanwaltschaft Wien 

betreffend die Berufung gegen den Freispruch des ehe­

maligen Landeshauptmannes des Burgenlandes? 
Wer hat ihn verfaßt? Wer hat ihn genehmigt? 

4. Wie lautete die diesen Bericht begleitende Stellung­
nahme der Oberstaatsanwaltschaft Wien? 
Wer hat sie verfaßt? Wer hat sie genehmigt? 

5. Warum wurde die Beweiswürdigung nicht dem Oberlandes­

gericht Wien als Berufungsinstanz überlassen?" 
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Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Ja. Am 30.4.1992 wurde die Staatsanwaltschaft Wien von der 

Oberstaatsanwaltschaft Wien über Auftrag des Bundesmini­

steriums für Justiz ersucht, in allen Strafsachen be­
treffend falsche Beweisaussagen im Anschluß an die Straf­
sache gegen Dr. Fred Sinowatz, darunter auch die Straf­
sache gegen Johann Sipötz, Urteilsausfertigungen sofort 

nach deren Einlangen im Dienstweg dem Bundesministerium 

für Justiz vorzulegen und über jedes weitere beabsichtigte 

Vorgehen, gleichgültig ob das Vorhaben darauf gerichtet 

ist, ein Rechtsmittel auszuführen oder nicht bzw ein ange­

meldetes zurückzuziehen, zu berichten. 

Zu 3: 

Die Staatsanwaltschaft Wien (Berichtsverfasser: Staatsan­
wältin Dr. Ingrid Gruber, Gruppenleiter Hofrat Dr. Herbert 

HOfer) hat der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit dem in Ab­

lichtung angeschlossenen Bericht vom 29.6.1992 (Beilage 1) 

den ebenfalls in Ablichtung angeschlossenen Entwurf der 
Berufungsausführung (Beilage 2) vorgelegt. Der Bericht 

wurde vom (damaligen) Behördenleiter Hofrat Dr. Werner 
Olscher genehmigt. 

Zu 4: 

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat diese Unterlagen mit 
Stellungnahme vom 30.6.1992 (Kopie als Beilage 3 ange­
schlossen) dem Bundesministerium für Justiz vorgelegt. Die 

Stellungnahme wurde vom Sachbearbeiter Oberstaatsanwalt 

Dr. Wolfgang Mühlbacher verfaßt und vom (damaligen) Be­

hördenleiter, Leitendem Oberstaatsanwalt Dr. Eduard 
Schneider, genehmigt. 
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Zu 5: 
Der Vorschlag auf Rückziehung der angemeldeten Berufung 
wurde wegen Aussichtslosigkeit der Bekämpfung des schlüs­
sig und ausreichend begründeten erstgerichtlichen Urteils 
genehmigt (si~he die angeschlossene Ablichtung des Erlas­
ses des Bundesministeriums für Justiz vom 6.7.1992, Bei­
lage 4). 

8. September 

Beilagen 
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Oberstaatsanwaltschaft 

Wie n 

Betrifft: Strafsache gegen Johann SIPÖTZ, wegen § 288 
" 

Absatz 1 StGB; ;. " . 

~ '. ,I., • 

Bezus: aStA 11.724/92 vom 24. April 1992; 'r, 

OStA 11.812/92 vom 30. April 1992; " 

OStA· 12.324/92 vom 4. Juni ~992; ';·.P .• 

. Vorbericht vom 18. Mei 1992; . 
" , , 

'. 

'Berichts~eria~serin: 0··'Staatsanwältin D~. Ingrid GRUBER; 

.· Grueperlleiter: Sta~tsanwalt Hofrat Dr.Herbert HOFER; 
,', . ' 

Anlasen':' ,zwei Ausf~rtigungen der Berufungsausführu~g '~eg~~ . 
das Urteil' des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 

, vom 7. April 1992, 4b E Vr 5.581/89, Hv .293/92.;.35 ,"'~ • 

,'" ,aamt Akt., "., '.' ,"'~;,;>~~il}{' 

. .~ , 

, " 'Esist beabsichtigt, die.Beru- ':. 
" ..' ~ ~ .' .. ":, "',: ,-.. :,"; , ';:".~~~:;''f/~~':..:.~ .. ::' ',;. 

fung in ~er aus dem vorgel~gten ~ntw~~~' 
'. ~ .. ' ··~":·.~:'~~Z;::> 

." ersichtlichen. Weise BUszuführen.~ .. · .. ·;:.·~DJ~~(:.; .. 
; Der Ak~ ~angte bei der StBats~n-,. 

':',.' 
.. " 

waltschaft Wien am 25. Juni 1992. ein D ' ' 

, 
sodaS die Rechtsllfttelfrist 1111 9.', 'J)l!Dl! . ' 

" .... '.\ :'; -, .... 
1992 endet. Um rechtzeitige .Rückmittlung 

des Aktes im Hinblick auf die notwendige 

Hers~ellung der bei Gericht zu überrei­

chenden Ausfertigungen wird ersuchto 

Staa'tsanwaltschaft Wien 

.. am 29. Juni 1992 

, V ft~\( 0 'erJ r, 
'!01 

.j' .. ':: 

.... 

:: . . ~:I ... 

, .. ' 

- , ..... ,;.~ "':~., ' .. " 

. .' ... : .. ;~ ~1?~'t,~g ~s~~·'..·: .~.; ,:': 
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An das 

\(.) ) I \."', I! _ I ~ '. "" I ('{( I I V 

, 

, 27 st 116.683/89 - 15 

4b E Vr 5.581/89 
Hv 203/92 

Landesgericht für Strafsachen 

Wie n 

In der Strafsache gegen Johann SIPÖTZ I geb. am 

10.10.1941, wegen § 288 Abs. 1 StGB wird die gegen das 

Urteil vom 7. April 1992, ON 35, angemeldete 

B, e ruf un g 

wegen Nichtigkeit und wegen des Ausspruches über die 

Schuld ausgeführt wie folgt: 
, . 

Zur Berufung wegen Nichtigkeit: 

<;;eltend gemacht wird der Nichtigkeitsgrund nach § 

281 Abs. 1, Zif. 5 (§§ 489 Abs. 1, 468 Abs. 1, Z. 3) 

stPO: 

Das Erstgericht begründet seinen ~reispruch 1m we­

sentlichen damit (Seite 24/25 des Urteils), es ,könne -

: , 

. " 
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den getroffenen Feststellungen folgend - mit der für 

das Strafverfahren nötigen Sicherheit nicht davon aus­

gehen, daß Jol1ann Sipätz die A'ußerung iibel- die bi-aune 

Vel--gaIJgelJl1eit lValdheims bewußt wahrgenommen hat ll11d als 

Zeuge vOl-siitzl:lch falsch aussagte, Wegen der Wahl-neh­

mW1g der Äußerung durch andere Personen und wegen der 

hohen politischen Funktion des Angeklagten sei es 

durchaus möglic~1, daß auch dieser die Äußerung bewußt 

wahrgenommen habe I d.ie Högl.ichke.it reiche "jeqo':"'h D.iclJt 

aus, lll.it Siche.z-.beit einen solchen Sachve.rf1alt festzu-

stelleij, ',' 

Dami t setzt sich· das Erstge~"icht unbegründet über 

den Inhalt der - damals von Johann Sipötz als Zeuge ab-

gelegten - Aussage hinweg, schränkt ihren sinngehalt 

unberechtigt auf einen Teilaspekt ein und übersieht, 

daß die Behauptung, er könne "so eilJe ){uße1-ung VOll sei­

tel] /)1-, Sil]Owatz lOOf/; ausschließeli' I über die Bestrei­

tung der eigenen Wahrnehmung hinausgeh~ und die Bekun~ 

dung weiterer ~atsachen enthält, nämlich der beständi-

gen aufmerksamen Verfolgung des gesamten Si tzungsver-

laufes, sodaß ein Cberhören wichtiger passagen auszu­

schließen ist, und eine Prüfung des Iahal tes auf die 

für ihn relevanten Aussagen möglich war und auch 

tatsächlich erfolgte, ferner der für ihn bestehenden 

Relevanz einer solchen Äußerung, sowie die fortdauernde 
,. 

", , '. , ' .' I / , r ,.. ö:' .. J, :. 
(! 

";" II·C, 
I.. ' 
t)' .... """,.:,,·'C ."." ' 

c: 
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aufrechte Erinnerung an die vorgänge in der' Si tzung, 

insbesondere an die im Referat des damaligen Bundes­

kanzlers D1'. Sinowatz gemachten Aussagen (zumindest) in 

Bezug auf solche bedeutsame Umstände. 

Speziell auf diese Umställde, welche mit der .a=us­

sage, etwas zu 10.0.'% auszuschließen, verbunden sind, be-
I _ 

zieht sich der Deliktsvorwurf mit der Behauptung, sie 

seien bewußt falsch dargestell t I um dem Gericht ein 

falsches Bild von den Geschehnissen zu vermitteln. Für 

diese Umstände ~nd die damit verbundenen wesentlichen " 

Aspekte zur Beul'teilung der objektiven und subjektiven , ',--
, ,-, 

'.. j • 

Ulll"'iclltigkei t del- Aussage finde11 sicll im Ul-te"il keine ., 

Feststellungen oder' sonstigen Ausführungen, weil sich 

das Erstgericht ausschließlich mit der Frage der Wahr­

nehmung der Äußerung durch den Angeklagten'beschäftigt. 
--

Für' den Ausspruch des Gerichtes über entscheidende 
',' 

Tatsachen (§ 27O,Abs. 2, ·Z. 5 stPO) sind daher insoweit.', 

keine GrÜnde angegeben. Allenfalls könnte auch argumen-'", .' 
" 

I , 

tiert werden, er stehe mit sich selbst im Widerspruch" ~~ ~ 

, 
,,' 

. -- .. " 

" ~ da - im Rahmen der Beweiswürdigung - festgestellt wird"'" -", 

(Sei te 23) I 11 es kbl]J]e n.icht ausgeschlossen we,rdeJl, daß ,~ , ~'-~. 

die AufmeI-J::säolke.it des Angeklagten eI'lahmte und eI' des-

wegen die Jiußel"l!Jlg des O./". S.inowatz übel" die bl"aUne Vel"-

gange/lhe.it Flaldheims nicht hÖl"te". 
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Vom Erstgericht wird - ohne dies erkennbar ZUl-

Grundlage der Entscheidung zu machen - Kritik an der 

Formulierung des strafantrages geübt und. ausgeführt, 

daß dieser am Protokoll über die Hauptverhandlung vom 

11.3.1987 (im Privatanklageverfahren . gegen 1ng. Worm) 

vorbeigeht, weil nac1t einer Sitzung im Sommer 1985 ge­

fragt wurde, sodaß die Bestreitung einer damals gefal-

lenen Äußerung nicht einmal objektiv falsch sei (Seite. 

25/26 des Urteils). Dem ist zu erwidenl, daß stets von 

einer nur dem Inhaltriach bestimmten Sitzung die Rede 

war, die. - dem verfalu-ensauslösenden "profillt-Artikel 

folgend - mit Sommer 1985 bezeichnet wurde, ohne daß 

damit allerdings eine zeitliche Fixierung. erfolgt wäre. 

Zudem setzt sich das Erstgericht ohne Erörterung 

darüber hinweg,. daß Johann Sipötz selbst eine solche 

zeitliche Bindung negierte, als el- über· Fl-age seines 

Verteidigers, wieso er eine derartige' Äußerung von Dr. 

Sinowatz ausschließen könne, wenn er ~nsicher sei, im 

Sommer alle Partei vorstandssi tzungen besucht zu haben, 

ganz allgemein - ohne Einschränkung auf solche in einem 

bestimmten Zeitraum und auch jene vom 28.10.1985 umfas­

send, bei der die Äußerung fiel - erklärte, If VOJ'J deJ'J 

S.iczllJJgel1, be.i dem:JJ .ieb· pe.rsöiJ.licb aJJwesend geweSeJi 

b.iJJ, sal11J .ieb es ausseb.l.ießeJ'J, daß e.l- so etwas gesagt 
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Auch für diesen Ausspruch über entscheidende Tat-

sachen (§ 270 Abs. 2, Z. 5 Stpo) sind daher keine oder 

nur offenbar· unzureichende Gründe angegeben. .' . 

Gleiches gilt für einzelne Ausführungen im einge-

schränkten Rahmen der vom Gericht ausschließlich behan­

deI ten Frage, ob Johann Sipötz die Äußerung über die 
I 

braune Vergangenheit Waldheims bewußt wahrgenommen und 

daher durch deren verneinu~g falsch ausgesagt hat. Da 
, 

das Erstgericht aus allen Feststellungen - mag auch das 

Ausmaß der Gewichtung nicht feststehen oder nachvoll-

ziehbar sein -' seine Rückschlüsse auf die mangelnde 

subjektive Tatseite gezogen hat, ist eine ausreichende 

Begründung zur Vermeidung von Nichtigkeit notwendig. 

So stellt das Erstgericht begründungs los fest 

(Seite 5 des Urteils), "den po1.lt.lscl1en GegJle.l- im ver­

t.l-autell K.l-eis de.l- Pa.l-teif.l-eUJlde a1s Naz.l' zu bezeichllen, 

ist lang.fa11.l-.ig~ llbung und n.icht nur .ill e.ine.l- Pa.l-te.i 

tJsterreichs" und folgert daraus den geringen Auffällig­

kei tsw'ert einer solchen Äußerung sowie die Verständ­

lichkeit, sie zu überhören. 

Ebenso führt das Gel-icht zum gleichen Zweck aus 

(Sei te 5 des Urteils), "d.le SptJ ßurgen1and wa.l- keine 

Pa.l-te.i, die e.in besonderes Augenme.l-x auf e-!-·Ile .A.bgren-. 

zUilg ZU.l- 'braUJlell vergangellheit' von Po1iti.ke.l"J1 1egte", 

und begründet dies mit der Aussage des langjährigen 

." .A 
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1andeshauptmannes Theodor Kery, der sich darauf berief, 

daß er bei vier Landtagswahlkämpfen aus gegnerischen 

Hinweisen auf seine eigene- braune Vergangenheit l"m:." 

Vorteile gezogen u~J die~~ Wahl jedesmal gewonnen 

hätte. Das Erstgericht läßt aber unerwähnt,. daß Theodor 

Kery bei dE:J.:::ielben Vernehmung (Seiten 301 ff. Band 
I 

..... 

.i..L.L 

d. Aktes} ausführte, eine s~:che Äußerung wirt eine b~-

deutende Sache, keine Kleinigkeit, sie hätte sicher die 

Meldung einer Reihe von Mi tgl iedern des Pal"tei vorstan-

des ZUl" Folge gt2habt, mi t Fr agen wie z. B: "wanll ist 

rechtzeitig", "was soll braune Vergangenheit bedeuten", 

"worum geht .:s", und übergeht daher eir~e 91e:.i.chg~wichte 

Dargestell ten ausdrückt un~l daher die Scl!l tiß~v:gel"lmg 

beeinflussen könnte, ~it sti:lschweigen. 

Weiters ~t~llt das Erstgericht fest (Seit~ 11 des 

Urteils) , ZU~ 'strafverfahren gegen .,. .. -
.I. '.'::1 • 

nach ;lern He:die:1gesetz. sei e6 "dill"el1 t:.i;Zt2 r.ie1."kt2ttl/lj~T' VO;l 

ßerung und ihre darat.s fol;ende leichte Oberhi5l"ba:r}:ei t. 

untermauern sollen, keinerlei G~tinde ~n. 

Ebenso findet sich die Feststellung (Seite 1~ des 

Urteils), "wa:n: .;:"vha;ZJ1 Slpät: - zur Aufklärung der Wi-

3351/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)10 von 23

www.parlament.gv.at



./ 
- 7 -

dersprüche in seiner wegen der Vielzahl der Vernommenen 

nur kurzen Zeugenvernehmung =. die Frage gestellt wor-

dei], warum er 100~.ig ausschließen könne, daß 1)r. s.i!]0-

watz e.lne AiJßerung über die lJJ.·aune Vergangel]heJ.'t .ol". 

N'aldheims gemacht hat, hä'tte er als Zeuge geantwortet 

wie VOl· dem Untel-suchungsrichter Hag. LielJetl"eU (im ei-

genen Verfahren) ul]d vor dem OlJe.z·landesgericht lriSI1 (im 

Berufungsverfahren gegen lng. worm) I 'eI· kÖI]J]e dies 

ausschlJ.'sßen, weJ.'l e.z· davon erstmalig i,'m darauffolgen-

den FI"fih.iahr aus den Hedien el·fahrell habe " das heißt, 

daß el" nicl1t übel" eine sinneswal1rnelJmul1g aussagee, SOI1-

del71 einen Scl1l uß zog". 
y. ' .... , .. 
. r,. j' .. : . 

Insoweit stellt das Erstgericht allerdings eine 

reine Fiktion auf, indem es von unbewiesenen, hypothe-.... "\.. _. ., 
tischen Annahmen ausgeht, und Umstände anführt, die 

selbst einer Begründung bedürfen, aber nicht als Be--gründung dienen. können. Zudem übergeht es die variie­

rende Diktion in den verschiedenen Aussagen völlig, ob-

wohl daraus der Schluß gezogen werden könnte,daß Jo-
.'.~ 

hann Sipötz ein objektives Geschehen darstellte, und . 

keineswegs SChlußfolgerungen zog, zumal er auch in wei-, , 

terer Folge durchaus in der Lage war,zwischen mangeln-,I 

der Erinnerung an ein Geschehen (" es ist möglJ.·ch, daß 

bei eJ.'J1e.l" ParteJ.'vorseandss,itzungwer den pl-ä'sideI1tell= 

wal1lkampf gespI"ochen worden ist, ich kann mich jetzt 

,-
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aber e11.z-lich gesagt nicht mehr aal-an e.z-:lnnerJt') und be­

stimmtem Wissen über 'den Mangel an einem Geschehen 

(il .le11 sc11ließe 1()Og aus, daß .01.-. Sinowatz eine Jiußel-ung 

fiber d;le braune vergangenh,,!.it lIalcll1e.ims gemacht l1at") 

zu unterscheiden. 

Dazu korrespondierend wird im' Rahmen der rechtli­

chen Beurteilung die Feststellung 'Verpackt (Seite 27 

des Urteils) g Vi Johann S.ipötz bel-ief s.lch n.icht auf eine 

perfekte fehlerfreie Erinnerung, sondern ist aus seinen 

Aussagen und Verantwol-tungen zu eJltne11men, daß er nur 

': .... ;/1 ,:.,:./ mit SChlußfolgel-ungenauf G.rund des NeuigkeJ.'tswertes 

.. i,i',! .' ' ' .• del- Infol7llat.ion aus der Presse im Fl-üh.iahr 19$6 eine .. 
'. "":.:.. so1cl1e Jlußerung von .or. SJ.'nowatz ftJ.l.-, sicl1 aussch1oß'. 

.'\.. ,:.' I . 

. i ·"':~("':'u!,}).bgesehen von ·der damit vorgenommenen kritiklosen V~r-

mischung der Angaben bei' verschiedenen Gelegenheiten 

(zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in anderen Verfah­

rensstadien und in abweichender Prozeßstellung) sind 

für diese (bedeutsame) Feststellung. aber ebenfalls 

keine Gründe angeführt. 

Zusätzlich wird damit die (rechtliche) Forderung 

verbunden, n es müsse Kunst des R.ichters se.in, lIahrneh-

mungen des ZeugeJJ lUJd die daläus vom Zeugen gezogeneJl 

Sch1üsse ause.iJlaJldel-zuhalted'. Dem ist zu erwidern, daß 

sich die Kunst darauf zu beschränken hat, durch sachge­

~echte Fragestellung auf eine Unterscheidung zwischen 
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Darstellung von Geschehnissen und abgeleiteten Schlüs­

sen durch den Zeugen hinzuwirken, daß es aber im übri­

gen ausschließlich Sach~ des Zeugen ist, wahrheitsgemäß 

im Sinne korrekter und deutlicher unterscheidung zwi­

schen Schilderung eines (histol-ischen) Sachverhaltes 

und (daraus) gezogenen Schlußfolgerungen auszusagen. 
I . 

. ;, 
Zur Berufung wegen Schuld: 

Zunächst wird auf die Ausführungen zur Berufung 

wegen Nichtigkeit verwiesen, die zugleich zum' Gegen­

stand der Schuldberufung gemacht werden. 
. . 

Zur Schuldberufung kann relativ wenig ausgeführt 

werden, weil - wie in del- Berufung wegen Nichtigkeit 

dargestellt -das Erstgericht begründete Feststellungen 

darüber unterließ, warum Johann Sipötz zu Recht davon 

ausgehen durfte I eine Äußerung von Dr. Sinowatz v über 

die braune Vergangheit Waldheims' mit Sicherheit (100%) 

auszuschließen, und daher subjektiv nicht faisch aus-

sagte. 

Als Hauptargument für die Annahme I Johann' Sipötz 

habe die genannte Äußerung nicht bewußt wahrgenommen, 

wird vom Erstgericht ihre mangelnde Auffällgikeit 

hel-angezogen 0 Dieser Schluß ist jedoch unberechtigt. 

Die von Sipötz bestrittene Äußerung wurde außel-

von Ottilie Matysek jedenfalls noch von zwei weiteren 

. .e: I " , 
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Zeugen gehört. Ihr ,Auffälligkeitswert muß daher abwei­

chend von der Annahme des Erstgerichtes doch relativ 

groß gewesen sein, und jedenfalls ein Ausmaß erreicht 

haben, daß ein durchschnittlich aufmerksamer 'Zuhörer, 

als der sich der Angeklagte darstellte, darauf aufmerk­

Sam wurde. Damit' korrespondiert auch die Aussage von 
I 

Theodor Kery, eine solche Äußerung sei keine Kleinig-

keit. Platz für die Annahme, Johalm Sipötz könnte diese 

Äußerung überhört haben, bleibt somitnich~. 

Das Erstgericht hätte auchdeü Inhalt der ver­

schiedenen Darstellungen des Johann 'Sipötz bei seinen 

mehl-fachen Vernehmungen nicht roi teinandel- verbinden 
. 

dürfen, als würden sie eine Einheit dal"stellen. Es 

übersieht, daß sie zu verschiedenen Zeiten abgelegt 

wurden und außer dem Gegenstand, auf den sie sich be-, 

,"ziehen, keine. weitere Gemeinsamkeit haben. selbst ein 

nachfolgendes, Geständnis würde die unrichtigkeit einer 

vorangegangen falschen Aussage nicht"beseitigen: 

Unberechtigt hat das Erstgericht aus d~r, unter­

stellten Einheitlichkeit der Aussage geschlossen, Jo-

hann Sipötz, habe nicht über Tatsachen, sondern über 

SChlußfolgerungen ausgesagt. In Wahrheit ist aus der , 

Formulierung, nämlich der deutlichen unterscheidung 

zwischen mangelnder Erinnerung und Ausschluß eines be­

stimmten Geschehens, unzweifelhaft zu erkennen, daß Jo-

.. ,' 
'. , 
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hann Sipötz keineswegs seine Schlüsse darstellte, son-

'?"h~: ; .:'. " .1" .• ' dern eindeutig über historische sachverhalte berich-

.. ". .... ~ ... . 

./ 
tete, nämlich den Umstand, daß eine solche Äußerung mit 

. ,.';' Sicherheit - 100% - nicht gefallen sei. 
.~ .. :~" \ ~': " ~ .,.,: 

.. :,., .' Ebenso hätte das Erstgericht berücksichtigen müs-. " ..... 
sen, daß Johann Sipötz auf die Frag; des verteidigers, 

ob "ihm zu Ohren gekommen sei, daß eine solche Äußerung 

anläßlich anderer Gelegenheiten VOll Dl" .Sinowatz getan 

wurde", antwortete: '.' Ne,ill, allc}] J]i","il~. • ••• 11 •• Durch 

die Verwendung des wortes "auch" kommt eindeutig zum 

Ausdruck, daß :ohann Sipötz zwischen den Äußerungen in 
• I.! I 

. '.' /~·:t~'''~i:. 
~ . einer Si tZi.~:-.g und s(,lchen bei andE:rer GelegenhE'l t. ,i:!-

• /. '''~., . i . :, ,< 

./ 

terschied . 
..... __ .......... -_. 
.. Die Vel"wendung dieses W01"tes zeigt auf, daß Johann 

Sipöt;: eil1er solchen Ä~ß~rung in -:: ine 1" Sitzung oder b~i 

einer anderen Gele'~enheit durchaus selbständigen 

Charakter beimaß, sodaß diese Aussage' keine Er}~lä:n;~~-J 

für den Gedankengang abgibt, der Johann Sipöt;: dazu 

führte, die Vel"WE!n:::li.mg dieser Äußerung in der· Partei-

vorstandssitzung durch Dr. Sinowatz zu leugnen, sondern 

daß er da~it sehr wohl zwei für ~hn versch!edene kon-

krete Ereignisse darstellen wollte . 

Auch ist in der Aussage nichts enthalten, was als 

Begründung fUl· eine schlUßfolgerung angesehen werden 

könnte. Der Hinweis, das erste Mal von der Äußerung aus 
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(I) ft::.: . . ., dem "Pl-ofil" erfahren zu haben, ist eine Tatsachenbe-
,t 

,'" .-:/ ... '.~ kundung, keine Erläuterung fÜl- den wissensstand . 
,t I' " 

·!-('.'':~~/'' ,~r. :"l:~"(!.1C.. All dies spricht gegen die vom Erstgericht ange-,. 
: :;"'~':, nommene Einheitlichkei.t del- Aussage. 

\ 

Zu all eiem kommt, daß Johann Sipötz jedenfalls 

auch in Bezug auf seine eigene Äußerung über die Golser 
, . I 

Weinbauern - nach den Festste.llungen des Erstgerichtes 

- falsch aussagte. Seine Bereitschaft, in den ihm wich­

tig scheinenden' punkten von der Wahrheit bewußt abzuge-

hen und falsch auszusagen, ist daher evident. 

B.ei zutl-effender Würdigung der dargestell ten Um'­

s~ände hätte das Erstgericht daher zum Ergebnis kommen 
, 

müssen, daß das Erinnerungswissen des Angeklagten' mit 

dem seiner Aussage als Zeuge innewohnenden Sinn nicht 

übel-einstimmte, er sich vielmehr über' die Divergenz. 

zwischen seiner Aussage und (vermeinter) Wirklichkeit 
, , 

sehr wohl und auch in dem Fall bewußt war, w~l1n er die 

AUßerung tatsächlich nicht ,gehört hätte. Das urteil des 

Erstgerichtes hätte daher - nach der selbst gegebenen 

Definition - lauten müssen, daß Johann Sipötz die in­

kriminierte Aussage bewußt (offenbar sogar absichtlich) 

falsch ablegte. 

Es wird daher der 

Antrag 

6~ , 
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REPUBLIK OSTERREICH 
Oberstaatsanwaltschaft Wien 

: -~ :'.' ":, .. ; 

, Museumstra6e 12 . \ 

" 

, I 

An das 

A-1016 Wien 

. ::' "r 

,I""::! 1~~:; f-:!. ~:~J:--':~"' .. "'''!.S~j~PJ·'! ·~gc,'~"'!~;",~_. , .... :_~:";~ .. J",r. "\' ......... '" 

~ ""~d:.,~~?:::~~ :Y,m: ~::~ ~:~~t~~ :~ ~ .,.~~.~. !,~~; ~ f;Y"l~~~X\' 
...... :~ .. '.' ,·"V ,~.; :L;,,,-;,,:1.jj· .::: "::'~f!:;~"" .. ~'~':"~":.';:"'."".'''~ . . . .,,:. ,.,' , .. ,,", 

,'~' "'''; .. -" :. . . 
. "" 

.~ . \ '. -~ . 
, ' 

-'~ f ~ '!' 1., •. ';:;,' :;: ..... ~ ~ :'~ "'! :! . :: :~ , ,= --'~ f~ ,l~-: i:'L'::';",: 
. .: ~':"~"i:;'\-"-:, :~. ::>,", 

. J ~" . ,,: ~::"" - ~ .~ f1:3::; ':';": .. ::' l~ .~~ .. ~~.:~:!' .. 't.; .. '~:~~.:~.:'~ .. A~~" •••• 

-Unter Bezugnahme euf den Erlaß . -- , 
:.:'.-::-J,t.J ;. ·.~'1.· .. ', c:.: ... ~:..··.! .... ·!,,· .'",. :'..,': ~ .~; t:.:.:,. , 
vom 8. Mai 1992 wird der Bericht der ' " 

, 'c;, .... 't :. '."',".:' ': ... .;,-: .. 

Staatsanwaltschaft Wien vom 29 •. Juni 
.. J ... : : •• : ,~ : '\ :~ :: ••• ,.:... i t .. ' .. ~ .:.:: f ~ • ~ -' ~: .• ! lJ ~ • i.! .... .•.. . , ." 

1992, 27 St 116.683/91, mit dem Er-
.. ~ ':'!: r., ... .. ""= "'~ ".:,~ ~ . 'j '" ',: .. '.i i. n '''', :' ':.;': t .: rt \! : :,: _ .: .. '.: .,:, :: . ~ ~ 

suchen um Kenntnisnahme vorgelegt. 
~~ ... ::.; "! ~:. ~':-t"I, .• : -.J: ü.:·i . J.;e,'. :";'c-. ~·.c..:r: (;';.: 'l .. J:'ö 

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien 
: ~, . ~:: "J . _ . ~ ': " ., 

beabsichtigt, die Staatsanwaltschaft 
j; , ; ~ '. J '~,' '.' ,~ t ~ _. t .: :- r;,'" :~ =: :: ~! : t 1 ~ . :! r : .. ..,. :. : 

'.- .. , 
;, 

, " 
: ~ .. 

",' . 

. 
, . 

~ 

• 

,. ''t. 
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Wien anzuweisen (§ 29 Abs. 1 StAG), die gegen das 

Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 

vom 7. April 1992, GZ 4 b E Vr 5581/89~71, gegen 

, . 

: ':: Joha'nn 'S-ipötz angemeldete Berufung wegen Nichtig.. " 

keit und §chuld zurückzuziehen. Oie von der Staats-
-

anwaltschaft Wien in Aussicht genommene Niehtig-

keitsberufung (I 281 Abs. 1 Z 5 StPO) kann nAm-
.\1';. nr--:-, .• , ~:;. ,. . .' 

lich schon deshalb nicht .zum ·Erfolg .führ,en • weil, 

sie formelle Begründungsmängel in der Bedeutung 

des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes nicht 

aufzuzeigen vermag, sondern lediglich in eirier im 
• . .. : ... ".t .~.. .~ .. "."'T . -", ,. • .... '~ 

Nichtigkeitsverfahren -ililzulissige'ri -lind "dahe·r un-. . 
'beachtiichen Weise die erstrichterliche Beweis-

würdigung zu bekämpfen versucht. 
. ' 

Aber auch die Schuldberufung sC.hlägt nicht 
. \ 

\ -
durch. Das Erstgericht ,hat nach Ansicht ,der Ober-

staatsanwaltschaft Wien den Freispruch .. gestützt 
...... f.'· ,"':" I.· :: ' ': :~: .·l~ ~.:.J -~: 

auf die für gla~bwürdig befundene Aussage der 
,. ,. .. 

Zeugin ~ttiiie HaJtysek - mängeifrei und' unbe-
.... S,... ~. .... . "} _ .... -. • ";;:;." .... ;:. 

denklich begründet. Hat doch diese Zeugin auch 

in dei Be~uf~n~~~erhandi~~~ ~~rdem Oberlandes-
• I ~. . .. )I '"' 

gericht 'Wien angegeben 9 die ÄUßerüng über die 
. .' .• '. : ~ - ~: ~ . :'. '! ~: C \1 " 

-braune Vergangenheit Waldheims~ sei während 
• • .. ., # c.;. !! t:... . .., 

eines langen Referates als Nebensatz erfolgt 

' .. ~ .. , ':' .. 

..... 

i . '. ~ :-.:~: ". 

' .... 
: . .,'. 

.. : .. 

•• - •• ~ ... .: ... ~: •••• ~.' ••• :,. • • .~ •• < • ',.; • 
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': . 
und in Form einer aLeier w geäußert worden. 

Ein sicherer Nachweis, daß Johann Sipötz diese 

Äußerung daher bewußt wahrgenommen hat, ist demnach 

nicht zu.erbringen D zumal hiefür auch andere Beweis-

.Mittel nicht zur Verfügung st~hen. 

:1 Beilage 

~ktenkon"olut 

... 

.' . . "'. 

',' , 

., -' ~: ," " 

.Der leiter der Oberstaatsanwaltschaft: ... ' :,;, .":";xl1:B, '.' 
... : ,.;'::, ... ;; .... 

.'r;.:::· ,:, .. \,.,;;~~:>~~:~ : /fJ . .•.. . 
~~ 

. . "." ~ -

;. 

'. 

. , . .... 
!~~":;".,::.':: ;;:.~;;., .-",,-.-

" . 

",":. ~.":;;. ~,:~ .. : .. j:'. ;"~ 

3351/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)20 von 23

www.parlament.gv.at



"', . :.' 
.' , '. , 

" " . ', .. '." . 
',:"," ','.,1SP-,,/ f 

I •• .'.. ~(F 

..... 
;'.'~ : 

,,' 
...• " .. 

REPUtBlH~ OS'f~RR~EICH 
BUNDESM.lNISTERIUM fOR JUSTIZ 

.-:' ,.;: ""': .. ;', 

69.889/109-IV 2/92 

An die 
Oberstaatsanwaltschaft 

'W I E N 

T~ 
OW1S2 1 152-0" 

'~baf' 
~31~ lUirni & 

" 

( , 

GAin. Dr. Veit 

,I 159 ([)W) 

\ ' 

zu OStA 12.712/92 
.... -

Der Bericht vom 30.6.1992 in der Strafsache gegen Johann SIPÖTZ we­

gen § 288 Abs 0 1 StGB t3'ird als. im Ergebnis zutreffend' zur KenntniS 
" .. ..... .. ' 

qenommen. :r· . ..... 

" ... ~~",,:. ::', ·,,'~:j,~·:·:~3.~::,~~ .. :', I 
Das, Erstger!cbt leitet aus den Feststellungen Über dEm Ablauf der, ~'. 

, , 

": .. \' "1,' '.' >: .-:~;;: ,. :, 
bewußten Sitzunq unter, Berücksichtigung des gesamten Wor,tlautes". ',' . 

. :r .... ::,., 
iÜ.l&.t Aussagen des z~ächst als Zeuge später auch als B~schuldigter: 
vernommenen Johann SIPÖTZ (siehe Protokoll ~om 11.3.1987 als ON '7 in 

, . -- .', . .. . 

Ablichtung im Akt, Protokoll vom 16.12.1988, ON 39, und Protokoll . ' 

Über die Berufungsverhandlung vom 10.~o1991, ON 106 des ~lichtungs-
",:,.' . 

konvolutes betreffend' die Akten 4. cE 85U/88 des ['~St 'Wien) auch 

ab, dieser habe nicht Über Tatsachen, sondern Über seine Schlußfol­

gerungen aus' Pressemeldungen berichtet, wenn. er seina', die in Rade 
.'. ..' 

stahanden Äußerungen Dris.SINOWATZ negiennden Aussagen damit be-, 

qründat, er habe davon erstmals durch die Presse ar fahren .und daraus 

abgeleitet, daß in der bewußten Sitzung davon nicht gesprochen ~or­

den sein könne, weil er sonst schon früher davon in Kenntnis gewesen 

~äre. Diese Umstände werden vom Erstgericht nicht nur in den Fest­

stellungen unter Heranziehung der verschiedenen Aussagen des Johann 

SIPÖTZ dargelegt, sondern auch in der rechtlichen Beurteilung zum 

Ausschluß der subjektiven Tatseite in Ansahung des Delihtl!s nach 

,'. 

',' -":.' 

1 
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§ 288 StGB begründet (s. So 21 H. und S. 27 der Urteilsausferti-

gung) und stellen eine den Denkgesetzen nicht widersprechende Ausle­

gung des Sachverhaltes dar. Die Übrigen'UrteilsausfÜhrungen betref­

fen keine entscheidenden Feststellungen im Sinne eines formellen 

Nichtigkeitsgrundes. 

Der do. Stellungnahme zum Entwurf der BerufungsausfÜhrung wird daher 

insoweit beigepflichtet, als sie das Vorliegen eines fq~lichen Be­

gründungsmangels in, der Bedeutung des geltend gemachten Nichtig­

keitsgrundes der Ziffer 5 des § 281 Ahs. 1 StPO verneint • 

" . 
Aber auch im Rahmen einer Schuldberufung ist die vom Gericht heran-

. • I' 

gezogene Auslegung nicht; bekämpfbar , Johann SIPÖTZ habe nicht ÜJ?er 

,) 
Tatsachen, sondern Über die von ihm auf Grund von Pressemeldungen 

gezogenen Schlußfolgerungen Über ,den Inhalt . der Sitzung vom 

25.10.1985 berichtet; er-habe somit in s~jekti~er Hinsicht.:~.e~~e.,,;> 

falsche Beweisaussage Über den tatsä~hlichen ~lauf der Sitzung .oder ,~' ' ' 
,:;.. . . .. :" .. ~:-..: ,". 

seine Erinnerung daranabgelegt. Insoweit die BerufungsausfÜhrungen 

der StA Wien' daran Anstoß nehmen', daß das Erstgericht bei diesen 

,Feststellungen, alle Aussagen des Johann SIPÖTZ "kritiklos" ver-
.. 

quiekt und im Falle der Erstaussage vom 11. 3 .1987 eine Erklärung de~ _ 

vernommenen Zeugen für seine dezidierte Negierung der Äußerungen, 
• ,., ••• JA. .. ': . 

Driso sn~OWATZ fingiert habe, so ist dem entgegenzuhalten, d~ _ .:.' . 

SIPÖTZ auch schon bei seiner ersten Vernehmung auf seine späte're In­

formation Über den .Sachverhalt durch die Medienberichterstattung Be­

zug genommen hat und daher im Zusammenhang mi~ seinen späte~en Er­

klärungenÜber -seinen auf Schlußfolgerungen aus der Presseberichter-

stattWlg basierenden Wissensstand eine Schließung der mangels ge­

zieltet Fragestellung entstandenen Gedankenlücke in der Aussage vom 

11.3.1987 durchaus zulässig war (s. hiezu S. 27 f. Ger Urteilsaus­

fertigung) • Damit ist aber den erstrichterlichen Schlußfolgerungen, 

die Aussagen des Josef SIPÖTZ seien in subjekt;.v'!!' Hinsicht nicht 

als falsch vorwerfbar, nichts entgegenzuhalten. 

• 

. ,. ~ 

Von der vom Gericht getrOffenen Auslegung der inkriminiertilD Äuße- -

-", , , 
",,\". 

'.. .,",.' 
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rung als Schlußfolgerung könnte das Berufungsgericht nur nach Be­

weiswiederholung abgehen (s. Mayerhofer-Rieder, § 281 N. 46 ff, 1ns­

bes. SSt 52/55). Außer Aktenverlesungen können keine Beweise wieder­

holt werden. Die Schuldberufung ist daher aussichtslos. 

Der Strafakt 4 b E Vr 5581/89 des Landesgerichtes für . .strafsachen 

Wien (drei Bände) samt Beilagen ist angeschlossen • 

. 6. Juli 1992 

Für den Bundesminister: I 
MAYERHOFER I' 

. ~ , 

'. ~- . 

. . . ':~" .. 
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